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1 Flächensparende 
Bauweise 

Grundstücksgröße, Maß 
der baulichen Nutzung, 
Umfang der überbaubaren 
Grundstücksfläche 

Bislang wurden die 
(Ober-) Grenzen der 
Baunutzungsverordnung 
für das Maß der bauli-
chen Nutzung herange-
zogen; dies reichte, ge-
bietsbezogen betrachtet, 
aus, um eine differen-
zierte Bauweise gebiets-
bezogen herzustellen. 
Würde das Maß der bau-
lichen Nutzung nicht 
ausgeschöpft werden, 
müsste unter Umstän-
den zur Realisierung des 
Vorhabens entweder die 
Grundstücksgröße er-
höht oder mit Befreiun-
gen gearbeitet werden. 
Im Ergebnis würde dies 
keinen Erfolg bringen. 
Nicht erkennen lässt sich 
im Hinblick auf das nicht 
bekannte Unternehmen, 
ob gegebenenfalls Höhe 
des Bauwerks eine Alter-
native sein kann. Unter 
Umständen ergeben 
sich hieraus wirtschaftli-
che Nachteile. 

Begrenzung der Bo-
denversiegelung ab-
solut; gegebenen-
falls vorteilhaft bei 
der Ermittlung und 
Realisierung vor-
beugender Maßnah-
men, zum Wasser-
schwell 

Verwendung wasser-
durchlässiger Materia-
lien insbesondere für 
den Außenbereich, Nut-
zung von zurzeit nicht 
benötigten Freiflächen 
(Erweiterungsflächen) 
für zum Beispiel Blühflä-
chen. Alternative besteht 
allerdings nur einge-
schränkt; in aller Regel 
sind entsprechende 
wasserdurchlässige Ma-
terialien nach einiger 
Zeit deutlich weniger 
wasserdurchlässig und 
typischerweise deshalb 
nicht erwünscht, weil 
eine geringere Belas-
tungsmöglichkeit be-
steht. 

Bedingt möglich; soweit 
Festsetzung für den Bebau-
ungsplan getroffen worden 
sind, scheidet typischer-
weise eine einschränkende 
Regelung des Kaufvertrages 
aus, da sich die Unterneh-
men genau aus diesem 
Grund für eine entsprechend 
ausgewiesene Fläche inte-
ressieren. Randbedingun-
gen (zum Beispiel Blühstrei-
fen) wären zwar möglich. Al-
lerdings sollte die Selbstver-
antwortung nicht unter-
schätzt werden. Unterneh-
men betreiben dies bereits 
jetzt und nutzen vielfältig ge-
rade auch die Möglichkeiten 
einer finanziellen Förderung 
und einer entsprechenden 
Außendarstellung. Dies gilt 
natürlich auch und gerade in 
besonderer Abhängigkeit zur 
Größe des Unternehmens. 

2 Erhalt und Schaf-
fung von Grün-und 
Freiflächen 

Festsetzungsmöglichkeiten 
wären gegeben durch 
Pflanzgebote, Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft 

Aus gemeindlicher Sicht 
schwierige Kontrolle der 
Einhaltung. Kein ernst-
hafter Beitrag zur Ökolo-
gie innerhalb des Gebie-
tes. 
Fraglich wäre außer-
dem, warum die Größe 
eines künstlich erhöht 
werden müsste, um im 
Ergebnis große Teilbe-
reiche nicht für den ei-
gentlichen Zweck zu nut-
zen  

Gute Eignung für die 
Eingrünung eines 
Gebietes, Gestal-
tung einer Puffer-
zone zwischen ge-
werblich und ande-
ren genutzten Berei-
chen, Gestaltungs-
element für im Übri-
gen stärker versie-
gelte Bereiche. Dies 
gilt aber insbeson-
dere für den Bereich, 
der bei der Ge-
meinde verbleibt. 

Im Hinblick auf die Funk-
tionsweise von gewerb-
lich genutzten Bereichen 
sollten diese Festset-
zungen allenfalls zur Ab-
rundung bzw. Gestal-
tung genutzt werden. 
Eine sinnvolle ökologi-
sche Idee ist damit nicht 
zu verbinden. Alternativ 
sollte, gegebenenfalls 
unter Einsatz aus Erträ-
gen dieses Gebietes, an 
anderer Stelle ein Funk-
tionszusammenhang 
von ökologisch wertvol-
len Teilbereichen ge-
schaffen werden. 

Möglich und ggf. geeignet 
als unterstützende Maß-
nahme für die Festsetzung 
im Bebauungsplan, da gege-
benenfalls leichter durch-
setzbar. Kontrollaufwand 
verbleibt. Unterschiedliche 
Auffassungen zwischen po-
tentiellen Käufer und Ver-
käufer verhindern an sol-
chen Stellen gegebenenfalls 
Einigung. In jedem Falle 
wäre eine unterschiedliche 
Kaufpreisgestaltung gebo-
ten. 
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3 Verwendung durch-
lässiger 
Versiegelungsmate-
rialien 

Festsetzungsmöglichkeiten 
wären gegeben durch die 
Vorgabe entsprechender 
Materialien 

Offenporige Flächen o-
der auch Flächen, die 
zum Beispiel mit Rasen-
gittersteinen belegt sind, 
erzeugen nur vorder-
gründig die Möglichkeit 
einer Versickerung. Die 
Erfahrung zeigt, dass 
insbesondere durch 
schwere Fahrzeuge die-
ser vermeintliche Vorteil 
schnell entfällt und Ober-
flächenwasser mit der 
gleichen Geschwindig-
keit abfließt, wie dies bei 
Vollversiegelung der Fall 
ist. Hinzu kommt, dass 
diese Materialien häufig 
nicht über die Belas-
tungsfähigkeit verfügen, 
die im Hinblick auf eine 
äußerlich ansprechende 
Gestaltung der Freiflä-
che durch die Unterneh-
men erwünscht ist. 
Im Übrigen ist diese 
Maßnahme nicht in je-
dem Bereich geeignet, 
da die Untergrundver-
hältnisse überhaupt eine 
Versickerung zulassen 
müssen 

Bei Unternehmen, 
die nicht über ent-
sprechende Fahr-
zeugbewegungen 
verfügen und bei de-
nen die Fahrzeuge 
möglicherweise 
auch noch ver-
gleichsweise leicht 
sind, können bei der 
Geeignetheit des 
Bodens Versicke-
rungsmöglichkeiten 
genutzt werden.  

Notwendigkeit nicht gege-
ben, da der Bebauungsplan 
bereits entsprechende Fest-
setzungen beinhaltet. Alter-
nativ würde ein erheblicher 
Kontrollaufwand für die Ge-
meinde entstehen, da jede 
Veränderung der Unter-
grundverhältnisse auch ei-
nen Kaufvertragsanpas-
sungsbedarf auslöst. 

4 Rückhaltung von 
Niederschlagsab-
flüssen auf den 
Grundstücken 

Festsetzungsmöglichkeiten 
wären gegeben durch Maß-
nahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
gegeben. 
Außerdem wäre es mög-
lich, Festsetzungen für 
Dachbegrünung und 
Pflanzgebote vorzuschrei-
ben.  
Eine weitere Möglichkeit 
besteht in der abwasser-
rechtlichen Erlaubnis, in 
der Rückstaumöglichkeiten 

Investor wäre u.U. über 
das bisherige Maß hin-
aus gehalten, Regenzu-
rückhaltung auf den 
Grundstücken mindes-
tens zeitlich bedingt zu 
betreiben. Andere Maß-
nahmen der Regenrück-
haltung, insbesondere 
die Schaffung von Auf-
stockungsmöglichkeiten 
des Zwischenspeichers, 
wären zielführender. 
Die Vorgabe einer Dach-
begrünung führt in aller 

Insbesondere die 
Möglichkeit der Zu-
rückhaltung auf dem 
Grundstück wird 
heute bereits durch 
abwasserrechtliche 
Bestimmungen in 
der Genehmigung 
genutzt, wenn und 
soweit die Anzahl 
der Einleitungsmög-
lichkeiten dies erfor-
dern. Dies führt zu 
einem entsprechen-
den Zeitvorteil z.B. 
im Zuge eines 

Die Möglichkeit der Ka-
pazitätserweiterung 
kann alternativ oder ku-
mulativ auch darin be-
stehen, die Bemes-
sungsgröße der Abwas-
sersysteme selbst zu er-
weitern. Statt der heute 
üblichen Berücksichti-
gung eines sogenannten 
fünfjährigen wegen Er-
eignisses wäre über den 
Kanaldurchmesser bei-
spielsweise auch denk-
bar, ein zehnjähriges o-

Nicht erforderlich, da bereits 
über öffentlich-rechtliche 
Genehmigung oder aber 
über die Gestaltung des Ab-
wassersysteme durch die 
Gemeinde selbst ausrei-
chend Vorsorgemaßnahmen 
getroffen werden könnten. 



Seite 3 von 9 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Festsetzung  B-Plan Nachteil Vorteil Alternative Bedingung Kaufvertrag 

auf dem Grundstück ange-
ordnet werden. Hierzu 
könnten zum Beispiel ge-
hören die Schaffung von 
Zisternen, veränderte 
Rohrdurchmesser oder 
sonstige drosselnde Wir-
kungen. 

Regel zu einem deutli-
chen Mehraufwand im 
Bereich der Investitions-
höhe. 

Starkregenereignis-
ses, wenn und so-
weit Kapazitätsre-
serven ausgenutzt 
werden können, die 
zeitlich versetzt erst 
in das Kanalsystem 
gelangen. 

Für den Bereich der 
Dachbegrünung wä-
ren neben der ver-
gleichsweise gerin-
gen Kapazitätser-
weiterung vor allem 
von Vorteil, dass die 
Wärmeentwicklung 
in dem Gebiet redu-
ziert werden kann. 

der zwanzigjähriges Re-
genereignis zu berück-
sichtigen.  

5 Zentrale Versicke-
rung von Nieder-
schlagsabflüssen 

Regenrückhaltebecken im 
Zusammenhang mit der 
Durchführung von Bauleit-
planung 

Erweiterter Eingriff in die 
Landschaft mit zusätzli-
chem Flächenver-
brauch. Höhere Herstel-
lungskosten. Keine 
zwingende Eignung in 
jedem Teilgebiet, da ab-
hängig von geographi-
schen Gegebenheiten. 

Möglichkeit der Ka-
pazitätserweiterung 
für die Aufnahme 
von Oberflächen-
wasser, um nachfol-
gende Systeme 
nicht kurzzeitig zu 
überlassen sondern 
zeitversetzt das 
Oberflächenwasser 
abzugeben. Günstig 
auch, da gebietsbe-
zogen Maßnahmen 
der Gemeinde ziel-
gerichtet gesteuert 
und umgesetzt wer-
den können. 

Soweit die geographi-
schen Gegebenheiten 
die Einrichtung eines 
Regenrückhaltebeckens 
zulassen, sollte in erster 
Linie dort die Schaffung 
von Speicherkapazität 
geschaffen werden, da 
dies die bestmögliche 
Steuerung durch die Ge-
meinde ermöglicht  

Nur möglich, wenn und so-
weit nicht ein einzelnes Un-
ternehmen hiervon betroffen 
wären und eine Festsetzung 
im Rahmen der Abwasser-
genehmigung unverhältnis-
mäßig wäre 

6 Regenwassernut-
zung 

Derzeit keine Zusätzlicher Aufwand 
durch die Vorhaltung 
technischer Einrichtun-
gen, gegebenenfalls im 
Untergrundbereich. 

Soweit das Regen-
wasser in einem be-
stimmten Umfang 
genutzt werden 
würde, würden 
Trinkwasserressour-
cen nicht benötigt 
werden mit positiven 
Folgewirkungen für 
die Wassergewin-
nung. Außerdem be-

Möglichkeit bestünde zur 
Aufnahme entsprechender 
Verpflichtungen im Zuge der 
Realisierung des Gesamt-
vorhabens. Problematisch 
allenfalls die Kontrolle. 
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stünde die Möglich-
keit der Kapazitäts-
erweiterung des 
Speichervolumens 
zum jedenfalls kurz-
zeitigen Schutz des 
Systems vor Über-
lastung 

7 Naturnahe Oberflä-
chengewässer 

Erhaltungsgebot für Ge-
wässer 

Aufwändigere Unterhal-
tung, unter Umständen 
geringerer Anteil der 
Grundstücksnutzung. 
Erfahrung zeigt, dass die 
Umsetzung schwierig ist 
und jedenfalls dann, 
wenn keine Überzeu-
gung besteht, der Durch-
setzbarkeit Grenzen ge-
setzt sind. 
Erhöhter Unterhaltungs-
aufwand. 

Biotopschutz, Er-
halt/Schaffung von 
Lebensräumen für 
Flora und Fauna 

Konzentration entspre-
chender Schutzflächen 
in besonderen Berei-
chen, die insgesamt zu-
sammenhängend einen 
höheren ökologischen 
Wert beinhalten. Dies gilt 
ganz besonders, wenn 
die Flächen sinnvoller-
weise im Eigentum der 
Gemeinde verbleiben. 

Soweit nicht bereits durch 
den Bebauungsplan festge-
setzt oder durch eine abwas-
serrechtliche Erlaubnis be-
grenzt, wären vertragliche 
Regelungen möglich. 

8 Schaffung und Si-
cherung von Flä-
chen für den Was-
serschutz/Hochwas-
serschutz 

Wasserflächen, Maßnah-
men zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Natur- und Landschaft 

Finanzaufwand, soweit 
die Flächen durch die 
Gemeinde selbst erwor-
ben werden. Gegebe-
nenfalls Herstellungs-
aufwand, wenn durch 
besondere technische 
Bauwerke Vorsorge-
maßnahmen bereitge-
stellt werden müssen. 
Typischerweise sind die 
Flächen, die von Unter-
nehmen erworben wer-
den, nicht so groß, als 
dass solche Maßnah-
men realisiert werden 
könnten. 

Effektiver Hochwas-
serschutz durch so-
genannte Polderflä-
chen, die ein Puffer-
volumen für die do-
sierte Abgabe von 
Wasser an nachge-
lagerte Systeme be-
inhalten. Soweit na-
turnahe Gewässer 
einbezogen oder in 
diesem Zusammen-
hang hergestellt 
werden, besteht die 
Möglichkeit eines 
zusätzlichen positi-
ven Effektes für Na-
tur und Landschaft 

Da diese Flächen typi-
scherweise ohnehin au-
ßerhalb der unmittelbar 
bebauten Bereiche lie-
gen, bieten sich hier 
keine alternative Rege-
lung an. 

Nicht erforderlich, da die Ge-
meinde als Planungsträger 
Vorsorgemaßnahmen vor-
halten will und in der Folge 
auch für Aufwendungen, 
auch finanzieller Art, einste-
hen muss. Eine Beteiligung 
der Unternehmen, soweit 
überhaupt vorgesehen, 
würde über den Kaufpreis / 
Beitrag stattfinden. Lediglich 
in besonders gelagerten Ein-
zelfällen kann eine Aus-
nahme vorgesehen werden. 

9 Klimaregulierende 
Grünflächen 

Festsetzung von Grün- und 
Freiflächen 

Neben dem Finanzauf-
wand würde die Heraus-
nahme solcher Flächen 
aus der landwirtschaftli-
chen Verfügungsmasse 
zu weiterem Druck füh-
ren. Die Flächen müss-
ten entsprechend um-
fangreich bemessen 

Neben ausschließ-
lich klimaregulieren-
den Ergebnissen 
könnte darüber hin-
aus eine naturnahe 
Gestaltung mit der 
Zielsetzung erfol-
gen, auch für Flora 

Nicht erforderlich; soweit 
Gemeinde solche Zielset-
zungen verfolgen würde, 
müsste sie Eigentum gehen 
und die entsprechenden Flä-
chen vorhalten. Welcher 
Aufwand hiermit verbunden 
ist, lässt sich im Detail nicht 
sagen, da im Hinblick auf die 
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sein, um überhaupt eine 
Wirkung entfalten zu 
können. Darüber hinaus 
ist eine besondere Be-
wirtschaftung erforder-
lich.  

und Fauna Räume 
zu schaffen.  

noch nicht feststehende Ziel-
setzung auch nicht die 
Größe der möglichen Ein-
schränkung erkennbar ist. 
Ungeachtet des Investitions-
aufwandes ist für Herstel-
lung/Herrichtung ist die künf-
tige Unterhaltung zu berück-
sichtigen. 

10 Fassadenbegrü-
nung 

Textliche Festsetzung 
möglich 

Zusätzlicher Aufwand in 
Form von Investitionen, 
Pflege und Unterhal-
tung; gegebenenfalls hö-
here Beanspruchung der 
Baumaterialien je nach 
Auswahl der Pflanzen-
art. 

Positive Auswirkung 
in Form der Klimare-
gulierung innerhalb 
von Baugebieten, 
Möglichkeit der an-
sprechenden Ge-
staltung von Außen-
fassaden, Reduzie-
rung des Eintrages 
von Oberflächen-
wasser in das Ab-
wassersystem durch 
entsprechende Puf-
ferung in der Fassa-
denbegrünung. 

Möglichkeit gegeben. 

11 Klimaorientierte An-
ordnung der Bebau-
ung 

Ausrichtung von Baugren-
zen, Baulinien und First-
richtungen zur Schaffung 
optimaler Einsatzmöglich-
keiten für zum Beispiel So-
larenergie;  
Berücksichtigung von Er-
schließungsanlagen unter 
diesem Aspekt,  
Schaffung von Klimagleit-
zonen 

Auswirkungen in finanzi-
eller Hinsicht, gegebe-
nenfalls Einschränkung 
der Baumöglichkeiten in-
nerhalb eines Gebietes, 
höherer Investitionsauf-
wand für die Herstellung 
des Gebäudes durch an-
dere/weitergehende sta-
tische Anforderungen. 
Gegebenenfalls Ein-
schränkung in der Bauf-
reiheit/Gestaltung des 
Gebäudes 

Schaffung der Vo-
raussetzungen für 
optimale Einrichtung 
regenerative Ener-
gien durch Vorga-
ben, die durch nach-
barschaftliche Wir-
kung nicht beein-
trächtigt werden 
können/müssen. 
Wirkungsweise auch 
für die Unternehmen 
von Vorteil, da je-
denfalls aktuell für 
die Schaffung sol-
cher Maßnahmen fi-
nanzielle Unterstüt-
zung auf staatlicher 
Ebene angeboten 
wird. Darüber hinaus 
besteht die Möglich-
keit, den selbst er-
zeugten Strom auch 
direkt zu nutzen mit 

Soweit textliche Festsetzun-
gen vorhanden sind, ist die 
vertragliche Umsetzung 
grundsätzlich möglich, im 
Einzelfall jedoch schwierig 
umzusetzen. Insbesondere 
birgt eine nicht öffentlich-
rechtliche Festsetzung das 
Problem, zu zusätzlichen 
Aufwendungen auf Seiten 
der Investoren zu führen, 
wenn Kredit finanzierende 
Institute diese Bedingung als 
beeinträchtigend ansehen 



Seite 6 von 9 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Festsetzung  B-Plan Nachteil Vorteil Alternative Bedingung Kaufvertrag 

der Folge, dass die 
Energiebilanz des 
Unternehmens 
selbst auf dem 
Grundstück verbes-
sert wird. Mittelbare 
Folgen, wie zum Bei-
spiel dem Einsatz im 
Rahmen einer Mobi-
lität, wären denkbar. 

12 Auswahl von Bau-
stoffen, Berücksich-
tigung energetisch 
günstiger Gebäude-
formen, Einfrie-
dungskonzepte, Be-
grünung mit Bäu-
men 

Möglichkeit der Festset-
zung im Zusammenhang 
mit baulichen oder sonsti-
gen technischen Maßnah-
men für die Erzeugung, 
Nutzung oder Speicherung 
von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder Kraft-
Wärme-Kopplung, Maß-
nahmen zum Schutz und 
zur Erhaltung von Natur- 
und Landschaft. 

Zusätzlicher Finanzauf-
wand für die Investoren 
bei Investition und Unter-
haltung.  

Direkte Umsetzung 
von Klimaschutzzie-
len im Zusammen-
hang mit der Gestal-
tung von Baukör-
pern, gegebenen-
falls unter Berück-
sichtigung weiterer 
gezielter Maßnah-
men. Möglichkeit der 
Umsetzung besteht 
auch dann, wenn 
zum Beispiel über 
Versicherungsaufla-
gen andere Siche-
rungsmaßnahmen 
des Grundstückes 
erforderlich sind, da 
diese ergänzend 
durchgeführt werden 
können. 

Losgelöst von Bauleit-
planung wären weitere 
Maßnahmen und Regu-
lierungen denkbar, zum 
Beispiel im Hinblick auf 
die Auswahl von Bau-
stoffen, die zum Beispiel 
regional geprägt sein 
sollen oder aber aus 
nachwachsenden Roh-
stoffen bestehen müs-
sen. Das Problem ist 
auch hier die Kontrolle 
und die nach Verfolgung 
(Stichwort: Lieferketten-
gesetz). 

Soweit eine Berücksichti-
gung innerhalb der Bauleit-
planung nicht möglich ist, 
wäre, mit Einschränkung 
auch eine entsprechende 
vertragliche Gestaltung 
denkbar. Abzuheben wäre 
hierbei auf die entspre-
chende Konzeption des In-
vestors, welche konsequent 
über die Kaufvertragsrege-
lung verfolgt werden müsste. 
Dies birgt die Problematik 
der Kaufvertragsanpassung 
für den Fall einer Verände-
rung, gegebenenfalls Ein-
schränkungen hinsichtlich 
der Finanzierbarkeit bedingt 
durch Auflagen/Bedingun-
gen das Grundstück betref-
fend. 

13 Mobilitätskonzept, 
auch auf Unterneh-
mensebene 

Keine Festsetzungsmög-
lichkeit; bauordnungsrecht-
lich wird heute bereits über 
entsprechende gesetzliche 
Regelungen bei einer ent-
sprechenden Größe des 
Unternehmens die Ver-
pflichtung wirksam, jeden-
falls die technische Infra-
struktur für die Mobilität zu 
berücksichtigen 

Investition und Unterhal-
tungsaufwand; dabei 
wird davon ausgegan-
gen, dass im Zuge der 
Elektromobilisierung im 
Laufe der Zeit bessere 
Bedingungen, auch zu 
günstigeren finanziellen 
Rahmenbedingungen 
angeboten werden kön-
nen.  

Ausrichtung der Ge-
meinde auf Klima-
schutzziele, die von 
Dritten erbracht wer-
den können und ge-
gebenenfalls sogar 
erbracht werden 
wollen. 

Alternativen werden im 
Hinblick auf die ausge-
sprochenen Selbstver-
pflichtungen sowohl der 
Hersteller als auch des 
Staates in mittlerer Zu-
kunft nicht mehr existie-
ren. 

Es wäre, mit Einschränkung, 
eine entsprechende vertrag-
liche Gestaltung denkbar. 
Abzuheben wäre auch hier 
auf die entsprechende Kon-
zeption des Investors. Im 
Einzelfalle ergebe sich ent-
sprechender Kontrollauf-
wand. 

14 Heizenergiekon-
zept, Stoffstromma-
nagement 

Möglichkeit besteht über 
entsprechende Festsetzun-
gen im Bebauungsplan 

Abhängig von der jewei-
ligen Wahl der Konzep-
tion und deren techni-
scher Ausgestaltung. 
Gegebenenfalls wäre 
unternehmensabhängig 

Möglichkeit würde 
dazu führen können, 
dass gebietsweise 
ein einheitliches Hei-
zenergiekonzept 
verfolgt werden 

Herkömmliches Energie-
konzept je Unterneh-
men, welches lediglich 
die Möglichkeit böte, in-
dividuell den Einsatz von 

Soweit die Gemeinde ein 
solches Konzept vorsehen 
sollte, bestünde die Möglich-
keit der Bereitstellung ent-
sprechender Einrichtung und 
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nur eine eingeschränkte 
Umsetzbarkeit gegeben. 
Gegebenenfalls wären 
für die Erzeugung bei-
spielsweise von Wasser-
stoff weitere Maßnah-
men erforderlich, pla-
nungsrechtlich einen er-
heblichen Vorlauf bein-
halten würden (zum Bei-
spiel Windenergie). 

könnte, welches 
dann im Zuge der 
gemeinschaftlichen 
Umsetzung auch Al-
ternativen wie zum 
Beispiel Wasserstoff 
umfassen könnte. 

erneuerbaren Energien 
vorzusehen. 

die Verpflichtung des jeweili-
gen Investors, sich diesem 
Heizenergiekonzept anzu-
schließen. 

15 Festlegung der Be-
bauungsstruktur 

Aufnahme in den Bebau-
ungsplan möglich 

Höherer Aufwand Inves-
tor; ggf. Verzicht auf indi-
viduelle Regelung. In der 
Vergangenheit war die 
Gruppe der Investo-
ren/Unternehmen in der 
Gemeinde so heterogen 
organisiert, dass die 
Festlegung von Bebau-
ungsstrukturen nur be-
dingt möglich war; zum 
Beispiel im Bereich 
Gründerzentrum Tan-
nenkrugstraße. Soweit 
die Bebauungsstruktur 
nur in der Form festge-
legt werden soll, dass 
ein bestimmter Standard 
der Energieeffizienz Be-
rücksichtigung finden 
soll, führt dies gegebe-
nenfalls zu deutlich hö-
heren Aufwendungen, 
die unter Umständen im 
Hinblick auf den Unter-
nehmensinhalt unange-
messen hoch sind. Ein-
zelfallregelungen sind 
insoweit schwierig um-
zusetzen. 

Geringerer Ver-
brauch von Primär-
energie durch ent-
sprechend höhere 
Klassifizierung des 
Gebäudestandards. 
Unter Umständen 
Berücksichtigung 
von (noch vorhande-
nen) Förderpro-
grammen möglich. 

Möglichkeit der Regelung in-
nerhalb des Kaufvertrages 
unter Berücksichtigung des 
jeweils vorzulegenden Bau-
antrages.  

16 Aktive Sonnenener-
gienutzung 

Aufnahme von textlichen 
Festsetzungen in den Be-
bauungsplan möglich; Aus-
arbeitung im Hinblick auf 
den Einsatz von erneuerba-
ren Energien erforderlich. 
Möglichkeiten bestehen 

Gegebenenfalls höherer 
Investitionsaufwand. 
Problematik des höhe-
ren Flächenverbrau-
ches. Begegnen sons-
tige Bedingungen 

Verringerung der 
Primärenergienut-
zung 

Möglichkeit der Regelung in-
nerhalb des Kaufvertrages 
unter Berücksichtigung des 
jeweils vorzulegenden Bau-
antrages 
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darüber hinaus, durch ent-
sprechende Konzeptionen 
die Voraussetzung für die 
Anordnung der Bebauung 
zu schaffen. 

schwierig/nicht umsetz-
bar (zum Beispiel Brand-
last) 

17 Einbau von Wärme-
pumpen 

Textliche Festsetzung des 
Bebauungsplanes 

Höherer Investitions-und 
Unterhaltungsaufwand.  

Bessere Ausnut-
zung der vorhande-
nen Energiesysteme 

Möglichkeit der Regelung in-
nerhalb des Kaufvertrages 
unter Berücksichtigung des 
jeweils vorzulegenden Bau-
antrages 

18 Verwendung beson-
derer Asphaltsver-
bindungen (zum 
Beispiel Clair-As-
phalt, Temperatur 
absenkenden As-
phalt, Verbindung 
von Straßenbau und 
Wärmepumpen zur 
Gewinnung von 
Energie sowohl für 
Wärme als auch für 
Kälte, (Vorabaus-
wahl). 

Derzeit keine Möglichkeit 
der Festsetzung, im Übri-
gen aber auch Aufgabe der 
Gemeinde. 

Deutlich erhöhter Inves-
titions- und Unterhal-
tungsaufwand. Soweit 
die Gemeinde die Maß-
nahme herstellt, ist je-
denfalls eine Erhöhung 
der Erschließungskos-
ten der Fall. Dies mag 
dann seine Grenze fin-
den, wenn insgesamt 
der Marktpreis für ge-
werbliche Bauflächen er-
reicht ist 

Möglichkeit der Ver-
ringerung von Stick-
oxiden, Kohlendi-
oxid, Streusalzfahr-
ten, Verwendung 
von Primärenergie.  

Nicht erforderlich, da der 
Straßenbau typischerweise 
in öffentlicher Hand liegt und 
die dort geleisteten höheren 
Investitionen und der erfor-
derliche erhöhte Unterhal-
tungsaufwand von der Ge-
meinschaft aufgebracht wer-
den muss. 

19 Zulassung von Ein-
richtungen für die 
Erzeugung regene-
rativer Energie 

Die Möglichkeit ist grund-
sätzlich immer gegeben, 
solange nicht ein ausdrück-
licher Ausschluss vorliegt 

Gegebenenfalls sind 
grundsätzliche Frage-
stellungen der Zulas-
sung von regenerativer 
Energie klären für ein-
zelne Teilformen, zum 
Beispiel Windenergie 

Selbstverpflichtung 
der Unternehmen, 
durch entspre-
chende Einrichtun-
gen primär Energie-
nutzung zu reduzie-
ren gegebenenfalls 
als Werbeeffekt zu 
nutzen 

20 Begleitkonzepte wie 
zum Beispiel Kon-
zepte für Radver-
kehr, öffentlichen 
Personennahver-
kehr, Einrichtung 
von Kindertages-
stätten, Mensa, Car-
Sharing, ruhender 
Verkehr, Aufent-
haltsqualitäten in-
nerhalb des Gebie-
tes u.a. mehr 

Gegebenenfalls möglich 
über eigene Planungskon-
zepte, typischerweise er-
stellt durch die Gemeinde 

Zum Teil wird der Flä-
chenverbrauch zwangs-
läufig zunehmen müs-
sen, wenn Flächen vor-
gehalten werden sollen, 
die nicht originär dem 
gewerblichen Unterneh-
men dienen. Weitere 
Konzeptionen, die sich 
auf die Infrastruktur des 
Gebietes insgesamt be-
ziehen, werden auch 
deutlich zusätzliche Auf-
wendungen mit sich brin-
gen. So weit, wie bisher 

Möglichkeit der Ver-
bindung von ge-
werblichen Aktivitä-
ten und damit mittel-
bar in Zusammen-
hang stehenden Er-
fordernissen. Min-
destens diese Berei-
che sind für die Zu-
kunft so aufgestellt, 
dass nicht nur ein er-
höhtes Maß an At-
traktivität hinsichtlich 
der Erreichbarkeit o-
der des Aufenthaltes 

Aufnahme den Kaufvertrag 
nicht erforderlich, weil das 
Baugrundstück unmittelbar 
nicht berührt wird. Sämtliche 
Bedingungen die Infrastruk-
tur betreffend würden durch 
die Gemeinde selbst in Pla-
nungen ermittelt und dann 
umgesetzt werden können. 
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praktiziert, Kostende-
ckung erzielt werden 
soll, wird sich das Preis-
niveau deutlich erhöhen 
mit der Folge, dass unter 
Umständen kein gängi-
ger Marktpreis mehr 
möglich ist. 

stattfindet sondern 
auch die Möglichkeit 
besteht, quasi in die-
sem Bereich Modell-
charakter für weitere 
Gebiete darzustel-
len. 




